
„Luftaufnahmen von Burg Hohenzollern“ 

 

Zusammenfassung:  

Im April 2019 beantragte die Burg Hohenzollern GbR, deren Gesellschafter Georg Friedrich 

Prinz von Preußen ist, vor dem Landgericht Hechingen eine einstweilige Verfügung gegen 

einen Hobbyfotografen, mit dem diesem untersagt werden sollte, ein Foto der Burg 

Hohenzollern zu verbreiten. Das Foto war aus einem Flugzeug mithilfe eines Teleobjektivs 

aufgenommen worden. Die GbR berief sich dabei auf ihr Eigentumsrecht, hilfsweise auf das 

Persönlichkeitsrecht der Bewohner. 

Das Landgericht erließ die beantragte einstweilige Verfügung. 

Nachdem der Fotograf Berufung vor dem Oberlandesgericht Stuttgart eingelegt hatte, nahm 

die GbR den Antrag auf einstweilige Anordnung zurück. 

 


















